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Titel:

Rechtsstreit, ZPO, sachlich

Schlagworte:
Rechtsstreit, ZPO, sachlich

 

Tenor

1. Der Streitwert wird auf 5.040,00 EUR festgesetzt.

2. Das Amtsgericht Landshut erklärt sich für sachlich unzuständig.

3. Der Rechtsstreit wird auf Antrag der Kläger an das Landgericht Landshut verwiesen.

Gründe

1
Die Entscheidung beruht auf § 281 Abs. 1 ZPO. Das angegangene Gericht ist sachlich unzuständig. Es liegt 
kein Wohnraummietverhältnis, sondern ein gewerbliches Mietverhältnis vor. Auf Antrag der Kläger hat sich 
das angegangene Gericht für unzuständig zu erklären und den Rechtsstreit an das sachlich zuständige 
Gericht zu verweisen.


